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 Veröffentlicht am 03.07.1956

Norm

AngG §1 Id

Rechtssatz

Der Leiter eines Auslieferungslagers, der Anspruch auf Fixum und Provision hat, an feste Arbeitszeiten gebunden ist

und die Weisungen des Dienstgebers zu beachten hat, ist Angestellter, auch wenn er von der Steuerbehörde als

selbständiger Unternehmer behandelt wird.
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